
AZ.: 10.24.12 

  
Datum 20.11.2009 

Nr.1): RA-233/2009 

Anfrage von Stadtratsmitgliedern 
(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz) 

Fragesteller/in: Giegengack, Annekathrin (Bündnis 90/Die Grünen) 
 Name, Vorname (Fraktion) 

Kurzbezeichnung: Schuldnerberatung 

Frage: 

 
Die Stadt finanziert Leistungen der Schuldnerberatung bei Freien Trägern (FT) und bietet darüber 
hinaus selbst Schuldnerberatung an. Zur Vergleichbarkeit der Angebote habe ich die in Anlage 
beigefügten Fragen zu Personal, Inhalten, Konzeption und Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unterschrift (Fragesteller/in) 

                                                 
1) wird von der Geschäftsstelle des Stadtrates ausgefüllt 



 

 
1.  Personal 
1.1.  Wie viel Stellen/AE für Schuldnerberatung werden zum einem bei durch die Stadt geförderten FT, 

zum anderen bei der Stadt selbst vorgehalten? 
1.2.  Wie ist der derzeitige Stand der Besetzung dieser Stellen und welche Qualifikation haben die 

derzeitigen Stelleninhaber? (Bitte einzeln aufführen.) 
1.3.  Welche Vorgaben zur Qualifikation existieren zum einen für die Schuldnerberatung bei FT und 

zum anderen für die kommunale Schuldnerberatung? 
 
2.  Inhalte 
2.1.  Welche Angebote und Beratungsinhalte wurden in den bisherigen Leistungsvereinbarungen 

zwischen Stadt und FT festgelegt? 
2.2.  Welche der unter 2.1. genannten Angebote und Beratungsinhalte werden auch von der Stadt selbst 

angeboten? 
2.3.  Welche weiteren Leistungen im Bereich Schuldnerberatung werden von der Stadt bzw. von FT 

angeboten? 
 
3.  Konzeption 
3.1.  Welche Vorgaben zu Konzeption, Dokumentation und Evaluation müssen erfüllt sein, damit 

Schuldnerberatung bei FT gefördert werden kann? 
3.2.  Auf Grundlage welcher Konzeption arbeitet die kommunalen Schuldnerberatung? (Bitte 

Konzeption beifügen.) 
3.3.  In welcher Form werden die Beratungsangebote der kommunalen Schuldnerberatung dokumentiert 

und evaluiert? (Bitte Jahresberichte und Beratungsstatistiken für 2008 beifügen.) 
3.4.  Wie viele Beratungsstunden wurden zum einen bei den FT, zum anderen bei der kommunalen 

Schuldnerberatung im Jahr 2008 erbracht? 
3.5.  Ermöglichen Dokumentation und Statistik Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote von 

Stadt und FT? Wenn nein: Aus welchen Gründen nicht? 
3.6.  Aus welchen formalen und/oder fachlichen Gründen wird von der Stadt Schuldnerberatung 

zusätzlich zu den Angeboten der FT angeboten? 
 
4.  Kosten  
4.1.  Mit welchem Stundensatz wurde den FT die Leistung der Schuldnerberatung 2008 und 2009 

vergütet und welche Summe fiel dafür 2008 insgesamt an? 
4.2.  Welche Kosten (inkl. Gemeinkosten) pro Stunde Beratung entstanden 2008 durch die kommunale 

Schuldnerberatung und welche Summe fiel dafür 2008 insgesamt an? 
 










































